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Sachverhalt uxid Anträge 

Die am 19. Dezernber 1990 unter gleichzeitiger Zahiung der 

vorgeschriebenen GebQhr zusammen mit der Beschwerde-

begrundung eingegangene Beschwerde der Einsprechenden 

richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchs-

abteilung vom 10. Dezernber 1990, wonach der Einspruch 

gegen das Patent der Nr. 0 129 796 

(Anmeldung 84 106 859.6, eingereicht am 15. Juni 1984) 

zuruckgewiesen wurde. 

Der angefochtenen Entscheidung lag das Patent in der 

erteilten Fassung zugrunde, dessen Anspruch 1 auf 

Forinmassen gerichtet und dessen AnsprQche 2 und 3 die 

Verwendung dieser Forrnmassen zur Herstellung von 

Formteilen bzw. die so hergesteilten Formteile oder 

ForrnkOrer betreffen. 	 - 

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

SlTherinoplastische Forrnxnasse, bestehend aus 

A einem schlagfesten Harz, dasaufgebaut ist aus 

A1  mindestens einem Copolyinerisat in einem An'teil von 

40 bis 80 Gew.-%, bezogen auf A, von Styrol und/oder 

-Methy1styro1 mit Acrylnitril, wobei dieses 

Copolymerisat 20 bis 40 Gew.-% Acrylnitril 

einpolymerisiert enthàlt. 

sowie 

A2  mindestens einen Pfropfmischpolymerisat in einern 

Anteil von 60 bis 20 Gew.-%, bezogen auf A, das 

Styrol und Acrylnitril im Gewichstverhàltnis von 
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80/20 bis 65/35 auf mindestens einen, nur aus 

Butadien aufgebauten, Kautschuk aufgepfropft enthált, 

wobei der Kautschukgehalt 40 bis 80 Gew.-%, bezogen 

auf A2  betrgt. 

und 

B einem aus Acrylnitril und Butadien bestehenden 

Kautschuk in einem Anteil von 1 bis 20 Gew.-Teilen, 

bezogen auf 100 Gew.-Teile von A, der aufgebaut ist aus 5 

bis 40 Gew.-% Acrylnitril und 95 bis 60 Gew.-% Butadien, 

jeweils bezogen auf B, 

dadurch gekennzeichnet, daI! das Pfropfmischpolymerisat A 2  

durch Emulsionspolymerisation (Pfropf en) von Styrol und 

Acrylnitril auf einen in Emulsion erzeugten 	S 	 - 

Polybutadienlatex erzeugt wurde, dessen Teilchen vor der 

Pfropfung in an sich bekannter Weise durch Agglomeration 

vergrOfert worden sind, 

so daf 

70 bis 97 % der Teilchen (Zahienmittel) im nicht 

agglomerierten Zustand vorliegen und eine mittlere 

Tei1chengr6e (d5 ,-Wert der integralen Masseverteilung) 

von 0,04 bis 0,08 pm aufweisen 

30 bis 3 % der Teilchen (Zahienmittel) im agglomerierten 

Zustand vorliegen, und eine mittlere TeilchengrOEe (d 50 -

Wert der integralen Nassevert.ei1ung I von 0,20 bis 0,50 pm 

besitzen.' 
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III. In der genannten Entscheidung steilte die Einspruchs-

abteilung fest, der Gegenstand der Patentanspruche sei 

neu, was auch nicht bestritten wurde, und beruhe auf 

erfinderischer Tatigkeit gegenuber dem Stand der Technik, 

wie er sich aus 

JP-5 013 369 (Ubersetzung) und 

DE-B-2 427 960 

ergebe. 

Sie fQhrte irn wesentlichen aus, die erfinderische 

Tätigkeit beruhe darauf, daf die Aufgabe matte ABS-Harze 

herzustellen, die einfacher aufgebaut und leichter zu 

handhaben seien, in (1) und (2) weder gelost noch in 

Betracht gezogen wurde und somit die patentgemafe LOsung 

auch nicht nahegelegt würde. 

IV. 	In der BeschwerdebegrUndung macht die BeschwerdefUhrerin 

(Einsprechende) geltend, dais der Mattigkeitseffekt des 

Nitrilkautschuks auf ABS-Harze bereits bekannt gewesen 

sei und die Verbesserung der Kerbsch1agzhigkeit bei 

23 °C der Erwartung des Fachmanns entsprochen habe. Eine 

erfinderische T.tigkeit läge daher nicht vor. 

In einer Ergánzung zur BeschwerdebegrUndung diskutiert 

sie auch den Stand der Technik, wie er sich aus der 

bereits in der Patentan.meldung genannten 

(3) 	US-A-3 449 470 

ergibt. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) rnacht 

demgegenuber geltend, der Facbmann hâtte die in (1) und 

(2) gegebenen Lehren nicht miteinander kornbiniert, und 
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die vorgenannte Kornbination der Lehren sei nur in 

Kenntnis des Streitpatents mOglich. Sie beruhe daher auf 

einer unzulassigen "ex post facto" Analyse. 

VI. 	In der Beschwerdebegrundung beantragt die 

BeschwerdefQhrerin (Einsprechende) implizit und in dem am 

_8. April 1991 eingeganenen_scheiben_expijzjt_dje 

angefochtene EntscheidUng aufzuheben und das Patent in 

seinem vollen Umfang für alle Lander zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde 

zurQckzuweisen und eine mQndliche Verhandlung 

anzuberaumen, falls diesem Antrag nicht stattgegeben 

werde. 

Ent scheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulassig. 

Dies gilt auch hinsichtlich der Erfordernisse der 

Regel 64 b) EPU, in der zwingend vorgeschrieben wird, daf, 

die Eechwerdeschrift einen Antrag enthalten mu1!, der den 

Umfang angibt, in dem die Anderung oder Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung begehrt wird. 

Im vorliegenden Fall stellen "Beschwerdeschrift" und 

"EeschwerdebegrQndung" eine Einheit dar, wobei sich 

insbesondere aus dem letzten Absatz der BegrUndung ohne 

weiteres ergibt, dais. die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung imgesamten Umfang wegen mangeinder 

erfinderischer Tatigkeit beantragt wird. 

2041.D 	 . . . 1... 



- 5 - 	 T 0011/91 

Auf den am 8. April explizit gesteilten Aritrag, der nach 

Ablauf der im Artikel 108 EPU genannten Zwei-Monatsfrist 

eingegangen ist, braucht deshaib nicht nher eingegangen 

zu werden. 

Die Neuheit des Gegenstands der Anspruche war zwischen 

den Parteien nicht strittig, und auch die Karnmer sieht 

keine Veranlassung hiervon abzuweichen. Eine detaillierte 

Begrundung erubrigt sich deshaib. 

In der Ergànzung zur Beschwerdebegrundung wies die 

BeschwerdefUhrerin noch auf den aus (3) bekannten Stand 

der Technik hin. Dieser Stand der Technik wurde von der 

Beschwerdegegnerin bereits im Streitpatent bzw. der 

entsprechenden Patentanmeldung als relevanter Stand der 

Technik gewUrdigt (vgl. Dokument (1) auf Seite 2, 

Zeilen 4 bis 13, das Dokurnent - (3) im Beschwerdeverfahren 

entspricht). Aufgrund der obengenannten zusàtzlichen 

Komporiente (Butadien/Styrol-Copolymerisat) wurde diese 

Forrnmasse als kornpliziert aufgebaut angesehen. 

Die Karnrner sieht irn vorliegenden Fall keine Veranlassung 

von der aufgezeigten Problematik abzuweichen, und wird 

die technische Aufgabe deshaib gegenuber der Lehre dieser 

Druckschriften definieren. 

Dokument (3) beschreibt eine thermoplastische homogene 

Kautschuk-HarzmiSChUflg, die aus (I.) einern Kautschuk, 

(II.) einem Harz und (III.) einem Peroxid-Katalysator 

besteht. 

Der Kautschuk (I) enthlt ein Butadien-Styrol- und em 

Acrylnitril-Butadien-COPOlymeriSat und das Harz (II) 

z. B. ein Styrol-Acrylnitril-COPOlyrneriSat und em 

Propfmischpolymerisat von Styrol und Acrylnitril auf 

Polybutadien. 
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Diese thermopiastische Harz-Mischung liefert beim 

Extrudieren Gegenstnde mit matter Oberfiche, 1st jedoch 

aufgrund ihrer komplizierten Zusamnrnesetzung nur schwer zu 

handhaben. 

	

4.1 	Die durch das Streitpatent zu lôsende Aufgabe kann 

deshaib darin gesehen werden ABS-Harze zur Verfugung zu 

stellen, die leichter zu handhaben sind. 

	

4.2 	Die Aufgabe soil gem&S AnsprUchen durch eine 

thermoplastische Formmasse geiost werden, die aus einem 

schlagfesten ABS-Harz A, aufgebaut aus A 1  und A2  und 

einem Acrylnitril/Butadien-Kautschuk B, besteht, wobei 

die zur Herstellung von A 2  verwendete Propfgrundlage, 

Poiybutadieniatex, die im Anspruch 1 genannte 

Tei1chengrOienvertei1ung aufweisen soil. 	 - 

	

4.3 	Aufgrund der AusfQhrungen in der Beschreibung, 

insbesondere der in Tabelie2 auf Seite 6 angegebenen 

Versuchsergebnisse hat die Kammner keine Bedenken, daI, die 

oben definierte Aufgabe mit der in Anspruch 1 genannten 

Formmnasse glaubhaft gelOst wird. 

	

5. 	Es ist nun zu uritersuchen ob durch den im Verfahren 

befindlichen Stand der Technik die vorgenannte LOsung der 

Aufgabe nahegelegt wird. 

	

5.1 	Dokuinent (3) enthãlt keinerlei Hinweis, dais gleichartige 

Ergebnisse - matte Gegenstande mit guter Kerbschlag-

zhigkeit - erzielt werden kOnnen, wenn man in der dort 

genannten Propfkomponente die Propfgrundlage i. e. 

Poiybutadieniatex durch einen teilaggiomerierten 

Polybutadienlatex ersetzt und gleichzeitig als Kautschuk-

komponente keine Nischung von Butadien/Styrol-Kautschuk 
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und Butadien/Acrylnitril-Kautschuk, sondern die im 

Anspruch 1 des Streitpatents genannte Butadien/Acryl-

nitril-Kautschukkomponente (vgl. B im genannten Anspruch) 

allein verwendet. 

Die Auffassung der BeschwerdefQhrerin, aus (3) ergabe 

sich, dag ein Zusatz von Nitrilkautschuk zu ABS nicht nur 

einen Einflug auf die Mattigkeit hat, sondern auch die 

Schlagfestigkeit verbessern wurde, wird von der Karnmer 

nicht geteilt. Zwar wird im Patentanspruch 2 von (3), wie 

von der BeschwerdefUhrerin geltend gernacht wurde, em 

Produkt beschrieben, das aus einem Gemisch von (2) (a) 

einern Copolytnerisat von Monovinylaromat (Styrol) und 

Acrylnitril und (b) einem Propfpolyrnerisat von Styrol und 

Acry1nitri1 auf Polybutadien mit (1) (a) einem 

Butadien/Styrol-Copolymerkautschuk und (b) einem 

Nitrilkautschuk (Butadien/Acrylriitril-Copolymerisat) 

besteht; ein Hinweis darauf, dag man die 

Komponente (1) (a) weglassen kann, wenn die anderen 

Komponenten die Bedingurigen des Anspruchs 1 des 

Streitpatents erfUllen (z. B. teilagglomerierten 

Polybutadienlatex als Propfgrundlage enthalten) kann 

diesem Dokument jedoch nicht entnommen werden. 

5.2 	Dokument (2) beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von 

schlagfesten thermoplastischen Forxnmassen, die eine 

optimale Kombination von Sch1agzhigkeit, F1ieffhigkeit 

und Oberf1cheng1anz aufweisen. In (2) wird von einem 

Stand der Technik ausgegangen, aus dem ein ABS-Harz, 

bestehend aus einer Hartkomponente A1  und einer 

Weichkomponente A 2  (einem Propfpolyxnerisat), bereits 

bekannt war, das sowohi aus grofen als auch aus kleinen 

Teilchen der Propfgrundlage bestand. Nach dem in 

Spalte 2, Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 7 beschriebenen 

Verfahren wurden zunâchst Kautschuke mit 

unterschiedlicher Tei1chengr6ie getrennt hergesteilt und 

dann gemischt. Dokurnerit (2) hatte es sich dementsprechend 
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zur Aufgabe gernacht, die vorgenannten Formmassen mit 

Hilfe eines vereinfachten Verfahrens groftechnisch 

herzustellen, wobei der als Propfgrundlage dienende 

Kautschuklatex mit einer Acrylesterpolymerisat-Dispersion 

agglomeriert wurde. 

Aus (2) aileine ist nicht zu entnehmen, daE die 

beschriebenen ABS-Harze durch irgendwelche Zustze in 

Forrnmassen umgewandelt werden kOnnen, die matt sind und 

die gewunschte Kerbschlagzahigkeit aufweisen. Auferdem 

besteht keine Veranlassung auf die Acrylesterkornponente 

zu verzichten. 

Selbst wenn man davon ausginge, ein Fachrnann kme in 

Kenntnis von (3) auf die Idee, die glanzenden zãhen 

Produkte von (2) in matte Produkte mit guter 

Kerbschlagzãhigkeit zu Uberführen, wUrde er das in (3) 

genannte Kautschukgemisch aus (1) (a) und (1) (b) und 

nicht (1) (b) alleine zusetzen. 

Hieraus folgt, dag weder durch (2) alleine, noch durch 

Kornbination mit (3) die imAnspruch 1 des Streitpatents 

gegebene LOsung der oben definierten Aufgabe nahegelegt 

wurde. 

.5.3 	Aufgabe von (1) ist es, Nachteileder Oberfláchen- 

beschaffenheit, wie durch Glãtte verursachten Schlupf, 

von Spulenmanchetten nicht wie bisher durch Einkerbungeri 

sondern durch Erzeugung einer rauhen Oberflàche auf 

"chemischern" Wege durch Verwendung einer speziellen 

extrudierbaren Formmasse zu beseitigen. 

In Anbetracht dieser in (1) zur Verfugung gesteilten 

Lehre ergibt sich zunchst die Frage, wieso der Facbmann, 

auf der Suche nach einer LOsung der vorgenannten Aufgabe, 

Dokurnent (1) uberhaupt in Betracht ziehen soilte. 
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Die Kammer kann, aufgrund der ganz speziellen 

Aufgabenstellung und des speziellen technischen Gebietes, 

mit dem sich (1) beschftigt, nichts erkennen, was den 

Fachmann veran1a1t haben kOnnte, diese Druckschrift in 

Betracht zu ziehen. 

Eine BerUcksichtigung von (1) kornmt nur dann in Frage, 

wenn man nicht von der Aufgabe, sondern von der in (1) 

gegebenen LOsung ausgeht. Ein derartiges Vorgehen wUrde 

aber die Kenntnis der Lehre des Streitpatents, 

insbesondere der dort angegebenen LOsung, voraussetzen 

und ware als ex post facto-Analyse unzulassig. 

Nur in Kenntnis des Streitpatents kann der Facbmann eine 

Analyse der LOsungsmerkmale, hier der Zusarnmensetzung der 

Formrnassen, vornebmen und einen Stand der Technik 

ermitteln, wie er sich z. B. aus Beispiel 2 von (1) - 

ergibt. 

Daruber hinaus bedarf es eines 

Beispiels und der Tabelle 2 urn 

üblichen ABS-Harze je nach Art 

Aciylkautschuks (ACN- und/oder 

aufgerauhte oder matte Oberfia 

ergeben. 

genauen Studiurns dieses 

zu erkennen, dais die 

und Menge des zugegebenen 

Gelgehalt) glatte, 

hen der Spulenrnanchetten 

Das Auffinden der Tabelle 2 von (1) ware aus vorgenannten 

Gründen dem Zufall Ubérlassen und wQrde vom Fachrnann bei 

der planrna1igen Suche nach LOsungswegen nicht gefunden 

werden. Es bleibt daher bei der Beurteilung der 

erfinderischen Tatigkeit au1er Betracht. 

6. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu und beruht 

auf erfinderischer Tatigkeit. 
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Gleiches gilt für die Gegenstande der AnsprUche 2 und 3, 

die auf die Verwendung der neuen und erfinderischen 

Forrnrnassen des Arispruchs 1 und daraus hergesteilte 

Formteile und FormkOrper gerichtet sind. Ihre 

Patentfhigkeit ergibt sich zwangslufig aus der des 

Gegenstands des Anspruchs 1. 

Ent scheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurQckgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 

4/1 

~Xrg~mlfiler  E.  

Der Vorsitzende: 

/ 

C. Gérardin 
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